




















Nro. 7 
Seine königliche Majestät in Preußen, Unser gnädiger Herr, bestätigt hiermit den Vertrag, der mit 
dem Müllermeister Johann Friedrich Gronwald über die Wasser-Mühle in Doschen und die 
Windmühle bei Nicolaiken im Amt Rhein abgeschlossen wurde, und er erteilt ihm die Bestätigung, 
dass dieser Vertrag weiterhin in allen Punkten und Klauseln gültig ist.


Es wird festgelegt, dass, falls bei der derzeitigen Untersuchung und Neuordnung des Bereichs 
zusätzliche Mahlstätten (Mahl- und Mühlrechte) an diesen Mühlen hinzugefügt werden, Herr 
Gronwald verpflichtet ist, nach Ablauf von sechs Jahren (falls diese noch nicht vergangen sind) ab 
dem Zeitpunkt der Entstehung des zusätzlichen Ertrags, die Pacht zu erhöhen.


Die preußische Kriegs- und Domainen-Kammer hat dies zu beachten und muss sicherstellen, 
dass Herr Gronwald sowie seine Erben und künftigen Besitzer des Vertrags, solange sie ihren 
Verpflichtungen aus dem Vertrag nachkommen, entsprechend geschützt werden.


Berlin, den 4. Februar 1737.


Friedrich Wilhelm


Bestätigung des mit Müllermeister Gronwald geschlossenen Erbvertrags über die Übernahme der 
Wasser-Mühle in Doschen und der Windmühle in Nicolaiken im Amt Rhein und die Unterhaltung 
dieser Mühlen, wie im ursprünglichen Vertrag festgelegt. Der Vertrag legt eine jährliche Pacht von 
273 Reichstalern 10 Silbergroschen und 13 Denaren fest. Falls zukünftig mehr Mahlrechte an den 
Mühlen eingeräumt werden, soll die Pacht entsprechend angepasst werden.


Seine königliche Majestät in Berlin hat den Vertrag in Gnaden bestätigt und gestattet, dass die 
Mühlen gegen geeignete Kaution und Pachtbedingungen an tüchtige Müller für immer verpachtet 
werden. Müllermeister Johann Friedrich Gronwald hat sich bei der Domänenkammer um die Pacht 
der Wasser-Mühle in Doschen und der Windmühle bei Nicolaiken im Amt Rhein beworben.


Daher wurde mit ihm ein Erbvertrag abgeschlossen, der hiermit bestätigt wird.



